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RR: Aber was tun Sie zugunsten dieses ge-
forderten Gesetzes? Wollen Sie da eher die In-
teressen der Frauen oder jene der Privatwirt-
schaft vertreten?

£ Kopp: Als es damals um den Gleichheitsarti-
kel ging, waren wir alle - auch Bundesrat Furg-
1er - überzeugt, dass der Verfassungsartikel di-
rekt anwendbar sei. Wir waren der Meinung,
wenn ein Gesetz angestrebt werde, dauere es
wieder zwanzig Jahre, bis etwas passiert. Jetzt
ist es Sache der Gerichte, diesem Bundesver-
fassungsartikel zum Durchbruch zu verhelfen.

RR; Es deutet alles darauf hin, dass Sie von
Bundesrat Friedrich das Justiz- und Polizeide-
parlement übernehmen. (Was inzwischen ge-
schehen ist. Die Red.) Wo wollen Sie Markstei-
ne setzen?

£ Kopp: Ich kann nirgends Marksteine setzen,
jedenfalls nicht am Anfang. Es sind jetzt dreis-
sig Geschäfte hängig, und zuerst wird es dar-
um gehen, mich in diese Dossiers einzuarbei-
ten. Man kann auch gar nicht erwarten, dass je-
mand neu kommt und gleich Marksteine setzen
will.

RR; Übernehmen Sie das EJPD gern, oder
hätten Sie lieber ein anderes Departement
übernommen?
£ Kopp; Ich habe zumindest nichts gegen das
EJPD.

R R: Sie waren während Jahren nicht in Ihrem
angestammten juristischen Beruf tätig. Sehen
Sie die künftige Arbeit eher als politischen Job?
£ Kopp: Es ist eine Mischung aus beidem.
Auch wenn ich nicht juristisch tätig gewesen
bin, habe ich mir doch ein Denken angeeignet,
das mir in diesem Ressort zugute kommt.

Einladung
zu einer Informationsveranstaltung mit

Esther Bührer, Ständerätin und Kantonsrätin von Schaffhausen

Sie referiert über die Volksinitiative für einen wirksamen

Schutz c/er /Mutterschaft
Dienstag, 6. November 1984, 20.15 Uhr

Hotel St.Gotthard, I.Stock, Bahnhofstrasse 87, Zürich

Fehlender Mutterschutz ni
Am 31. Oktober 1978 ist die Volksinitiative «Für
einen wirksamen Mutterschutz» lanciert und
am 21. Januar 1980 mit 143 000 Unterschriften
auf der Bundeskanzlei eingereicht worden.
Fünf Jahre darnach, am 1./2. Dezember 1984,
kommt sie nun zur Abstimmung.

Weshalb diese Initiative?
Im Ingress zur Initiative wird unter anderem
festgestellt: «Obschon die Bundesverfassung
seit 1945 eine Bestimmung betreffend Einfüh-

:ht länger tolerierbar!
rung der Mutterschaftsversicherung enthält,
fehlt bis heute eine umfassende und befriedi-
gende Regelung.» So fehlte bis 1945 eine ver-
fassungsmässige Grundlage überhaupt; dabei
gehen erste parlamentarische Vorstösse für ei-
ne Mutterschaftsversicherung auf Anfang der
Zwanzigerjahre zurück.
Dass 40 Jahre, nachdem dem Bundesrat der
Auftrag erteilt worden war, auf dem Gesetzes-
weg eine Mutterschaftsversicherung einzurich-
ten, ein umfassender Mutterschutz immer noch
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fehlt, ist nicht länger tolerierbar. Es bestehen
lediglich Ansätze dazu im Krankenversiche-
rungsgesetz (KUVG), unter anderem begrenzt
wegen des fehlenden Obligatoriums, im Ar-
beitsgesetz und im Obligationenrecht (Arbeits-
vertrag OR). Unser Land ist weit davon ent-
fernt, die Mindestnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation aus den Jahren 1919 und
1952 - Dauer des Mutterschaftsurlaubs, Lohn-
Zahlung, Kündigungsschutz - zu erfüllen.

Lücken im Gesetz
(Grundnormen) und Forderungen
/Wutterscbaftsobaub: Er erstreckt sich lediglich
auf 8 Wochen nach der Geburt und kann auf
ärztliches Zeugnis gar auf 6 Wochen reduziert
werden (Arbeitsgesetz).
- /n/'f/'af/Ve; 16 Wochen Mutterschaftsurlaub,
wovon mindestens 10 Wochen nach der Ge-
burt).

Lobnzab/L/ng; Die Lohnfortzerhlung während
des Arbeitsverbots (Mutterschaftsurlaub) ist
nicht allgemein gesichert. Zudem gilt im Zu-
sammenhang mit der Lohnzahlungspflicht des
Arbeitgebers (nach OR) Mutterschaft als
Krankheit! Das bedeutet: 3 Wochen Lohnan-
spruch im 1. Jahr, 1 Monat im 2. Jahr usw. In

Gesamtarbeitsverträgen gibt es bessere Be-
Stimmungen. Die Regelungen für Beschäftigte

Ob ZfL/rz oc/er /ang
auf den AYaarscbn/tt
/commf es an.

Spez/a/-Da777e/7sa/o/7
Co/Yfi/re-Sfi/cf/o Ztvb/'
A/e/Zy Zubenbüb/er
E/cfg. d/p/. Co/deuse, Facb/e/irer/n
8003 Zur/'cb, Zenda/sfrasse 16

7e/efon 07/462 84 74, 462 76 23

bei Bund, Kantonen und Gemeinden sind sehr
unterschiedlich, in vielen Fällen aber fortschritt-
lieh. - Das Mindesttaggeld gemäss KUVG be-
trägt nur 2 Franken; für lohnabhängige Frauen
aber ist die Taggeldversicherung sehr teuer,
wenn der Arbeitgeber nicht einen Teil der Prä-
mien übernimmt.

- /n/f/'af/Ve; Anpruch auf vollen Lohnersatz
während der ganzen Dauer des Mutterschafts-
Urlaubs (16 Wochen); in Übereinstimmung mit
andern Zweigen der Sozialversicherung ist ei-
ne Plafonierung des versicherten Lohnes (80
Prozent) zulässig. - Nicht erwerbstätige Versi-
cherte erhalten während der Dauer des Mutter-
schaftsurlaubs ein angemessenes Taggeld
(soll erforderliche Erleichterungen in der Haus-
haltführung ermöglichen).

Künd/gungsscbufz: Er erstreckt sich auf 8 Wo-
chen vor und 8 Wochen nach der Geburt (OR).
Der Arbeitgeber kann also der schwangeren
Frau ihren Arbeitsplatz kündigen. Das kommt
leider auch vor.

- /n/f/afiVe; Kündigungsschutz für die gesam-
te Dauer der Schwangerschaft und des Mutter-
schaftsurlaubs.

Es verwundert nicht, dass bei der vorherr-
sehenden Sachlage viele Frauen ihre ohnehin
schon mageren Rechte nicht kennen. Im vor-
gegebenen Umfang können auch die obigen
Darlegungen nur sehr rudimentär sein. Sie mö-
gen aber wenigstens aufzeigen, dass es sich
hier nicht um neue Postulate handelt; vielmehr
greift die Initiative Forderungen auf, die in den
übrigen europäischen Ländern längst erfüllt
sind.
Selbstverständlich gehört zu einer Mutter-
Schaftsversicherung die mit der Initiative eben-
falls geforderte vollständige Deckung aller in-
folge Schwangerschaft und Geburt entstehen-
den Arzt-, Pflege- und Spitalkosten. Dass ein
allgemeines Obligatorium für die Mutter-
Schaftsversicherung gefordert wird, ist drin-
gend notwendig und entspricht ebenfalls inter-
nationalen Normen.

Elternurlaub
Auch hier handelt es sich um eine zeitgemässe
Forderung, die in die Initiative aufgenommen
wurde:
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- Für erwerbstätige Eltern wird ein Elternur-
laub verlangt, der der Mutter oder dem Vater
oder beiden teilweise zusteht. Für die Mutter
beginnt er nach dem Mutterschaftsurlaub,
für den Vater kann er nach der Geburt des
Kindes beginnen.

- Für untere Einkommen hat die Versicherung
das volle Familieneinkommen zu decken.
Dann nehmen die Versicherungsleistungen
je nach Höhe der Einkommen ab.

- Der Kündigungsschutz während des Eltern-
Urlaubs ist - wie beim Mutterschaftsurlaub -
sicherzustellen, ohne Einbusse der durch
das Arbeitsverhältnis erworbenen Rechte.

Es war zu erwarten, dass diese Forderung die
am meisten umstrittene sein wird. Diese Dis-
kussionen sind aber auch nötig, um sichtbar zu
machen, dass die Schweiz mit der Einführung
eines Elternurlaubs nicht etwa eine Pioniertat
erbringen würde. Seit Anfang der Sechziger-
jähre hat sich diese Forderung vom verlänger-
ten Mutterschaftsurlaub bis hin zum Elternur-
laub entwickelt. Der Elternurlaub findet sich
denn auch in der Charta 1975 für die berufstäti-
ge Frau der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion. Damit wurde dem gesellschaftlichen Wan-
del, der sich im Gefolge der wissenschaftlichen
und technischen Entwicklung vollzogen hat -
und sich weiter vollzieht - Rechnung getragen.
Ein Elternurlaub kann die Chance der Frau er-
höhen, nicht mehr vor die Wahl gestellt zu sein,

sich entweder für die Berufsarbeit oder für ein
Kind entscheiden zu müssen. Er würde es Müt-
tern (verheirateten und alleinstehenden), die
wirtschaftlich gezwungen sind, einem Lohner-
werb nachzugehen - oder auch Vätern - er-
möglichen, wenigstens in seinem ersten Le-
bensjahr, das Kind selbst betreuen zu können.
Dies ist wichtig und umso wünschenswerter,
als für das Kind die ersten Wochen und Monate
seines Lebens die entscheidendsten sind für
seine seelische und geistige Entwicklung, für
die Prägung seines sozialen Empfindens. Der
Elternurlaub kann also zugleich die Partner-
schaft, die Chancengleichheit für Frau und
Mann fördern und dem Wohle des Kindes die-
nen.

Finanzierung
Die Versicherung soll nach dem Modell der
AHV finanziert werden.
Die Initiative für einen wirksamen Schutz der
Mutterschaft verdient und erfordert eine breite
Solidarität der Frauen. Der Schweizerische
Verband für Frauenrechte - die Dachorganisa-
tion unserer Zürcher Sektion Aktiver Staatsbür-
gerinnen - hat sich an einer ausserordentli-
chen Delegiertenversammlung am 2. Dezem-
ber 1978 mit diesem Thema auseinanderge-
setzt und mit 93 zu 14 Stimmen bei 8 Enthai-
tungen die Unterstützung der Initiative be-
schlössen. /Maria Zatvgg-A/f

Strassentheater in Sachen Sextourismus
Jahr für Jahr reisen Zehntausende von Touri-
sten in Länder der Dritten Welt, z.B. Thailand,
Philippinen, Sri Lanka oder nach Afrika und La-
teinamerika, um dort die drei grossen S Son-
ne, Sand und vor allem Sex zu geniessen, letz-
teren auf Kosten Hunderttausender von Frauen
und sogar Kindern, die sich aus materieller Not
auf diese Art und Weise ausbeuten lassen
müssen. Schweizer Reiseveranstalter mischen
bei diesem Geschäft kräftig mit und kurbeln
den Sextourismus immer unverhüllter an.
Aus Protest gegen dieses schmutzige Ge-
schäft hat eine Gruppe von zehn Frauen und
Männern unter der Leitung von Sabine Rasser

(Text und Regie) zusammen mit der Vereini-
gung für Frauenrechte beider Basel, ein Stras-
sentheater einstudiert, das diesen Prostitu-
tions-Tourismus unter die Lupe nimmt.
Auf Einladung der Aktiven Staatsbürgerinnen
wird das Theater am

Samstag, 27. Oktober, in Zürich
aufgeführt. Geplant sind Vorstellungen auf der
Pestalozziwiese (Bahnhofstrasse), am Belle-
vue, Hechtplatz und auf der Gemüsebrücke in
der Zeit zwischen 13.30 und 17.00 Uhr. Ge-
naueres bitte den Tageszeitungen entnehmen!
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